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(3) Beim Abbruch von Gerüsten sind die einzel- j 
nen Teile nach hervorstehenden Nägeln abzusuchen; 
die Nägel sind sofort herauszuziehen.

§ 19
(1) Wird übereinander gearbeitet, ist der Schutz 

der unten Arbeitenden gegen herabfallende Gegen
stände zu sichern, besonders die ordnungsgemäße 
Lage der Bohlen und die Vermeidung von Zwi
schenräumen, durch die Gegenstände hindurchfallen 
können, zu beachten. Bei diesen Gerüsten ist der 
Fußbodenbelag mit einer Fußleiste zu versehen.

(2) Den oben Arbeitenden sind zum Aufbewahren 
von Nieten, Schrauben und Muttern, Platten- und 
Winkelstücken, Holzklötzen, Bohrwinkeln usw. 
zweckentsprechende Kästen oder Körbe zur Ver
fügung zu stellen. Gegenstände und Werkzeuge ; 
dürfen nicht lose umherliegen.

§ 20
Abfälle dürfen nur mit entsprechenden Einrich

tungen hinuntergelassen werden, wenn dafür ge
sorgt ist, daß keine Unfälle entstehen.

§ 21
(1) Bei Ai’beiten im Schiff sind die im Verkehrs

bereich liegenden, nicht mit Süll versehenen Luken ! 
und Öffnungen der Decks durch Geländer abzu- , 
sperren, solange nicht an ihnen gearbeitet wird 
oder soweit sie nicht für die Beförderung von 
Gegenständen beansprucht werden, Kleine Öffnun- | 
gen und Luken können an Stelle der Geländer auch 
mit nicht verschiebbaren Deckeln oder Grätings ver
sehen werden.

(2) Öffnungen mit Süllrand, deren Höhe unter
500 mm liegt, sind gegen Hineinfallen zu sichern.

■6

§ 22
Auf Schwimmdocks sind die zu den Decks der 

Seitenkästen führenden Treppen mit Geländer und 
Handläufer zu versehen. Die Decks selbst sind 
außen und, soweit es ohne wesentliche Arbeitsbe- j 
hinderung möglich ist, auch innen mit Geländer zu 
umgeben. § 23 ’ 1

(1) Bei Schiffsneubauten müssen, sobald größere 
Mengen brennbarer Stoffe vorhanden sind, bei 
Eisenschiffen spätestens mit Beginn der Aus
rüstungsarbeiten, im Schiff oder in leicht erreich
barer Nähe ausreichende Feuerlöschmittel, z. B. Ge
fäße mit Wasser, Feuerlöschapparate, Schlauch
leitungen bereitgehalten werden. Mit Feuer und 
Licht .ist vorsichtig umzugehen.

(2) Bei an Bord befindlichen Feldschmieden sind 
Gefäße mit Wasser zum Löschen bereitzuhalten. Bei 
Arbeitsschluß sind die Feuer abzulöschen oder mit 
eisernen Deckeln abzudecken. Eine zuverlässige 
Person ist mit der Nachprüfung zu beauftragen.

Abwracken
§ 24

(1) Abwrackarbeiten sind unter die Leitung einer 
verantwortlichen fachkundigen Person zu stellen, 
Hie auf diese Vorschriften besonders hinzu
weisen ist.

(2) Unbefugten ist das Betreten des Abwrack
geländes verboten. Das Verbot ist durch Aushang 
bekanntzumachen.

(3) Der Lagerplatz ist durch eine ausreichende 
Zahl von Wegen und Gleisen so aufzuteilen, daß 
die An- und Abfuhr des Materials gefahrlos er
folgen kann. Die Verkehrswege sind freizuhalten.

§ 25
(1) Bevor an einem Schiff mit den Abwrackarbei

ten begonnen wird, ist es auf Lage und Beschaffen
heit von Öffnungen, Luken usw. gründlich zu über
holen. Solange an den im Verkehrsbereich liegen
den, nicht mit Süll versehenen Luken und Öffnun
gen nicht gearbeitet wird,, oder soweit sie nicht für 
die Beförderung von Gegenständen beansprucht 
werden, sind sie durch Geländer abzusperren oder 
mit nicht verschiebbaren Deckeln oder Grätings aus 
einwandfreiem Material zu versehen (siehe auch 
§ 21 Abs. 2).
Diese Sicherungen dürfen nur entfernt werden, 
wenn es das Fortschreiten der Arbeiten erfordert.

(2) Jeder Arbeiter ist, bevor er mit der Arbeit 
beginnt, in seinem Arbeitsbereich über die Lage und 
Beschaffenheit von Vertiefungen, Öffnungen, Luken 
usw. zu unterrichten und hat sich hierüber auch 
selbst eine Übersicht zu schaffen.

(3) Der gleichzeitige Abbau an mehreren Stellen 
übereinander ist verboten. Im Schiffsinnern darf 
während des Abwrackens nur gearbeitet werden, 
soweit ein Deck Schutz gewährt.

§ 26
(1) Beim Abschneiden ist durch Verankern, An

schlingen, Absperren oder dergleichen dafür zu 
sorgen, daß Unfälle durch vorzeitiges Abbrechen 
der Stücke vermieden werden.

(2) Das Verweilen auf und unter abzuschneidenden 
Stücken und bewegten iasten ist verboten. In Aus
nahmefällen ist für die nötige Sicherheit Sorge zu 
tragen.

§ 27
(1) Transportfertige Stücke dürfen nicht an Deck 

umherliegen. Soweit sie nicht in kurzer Frist ver
laden werden, sind sie vom Deck zu entfernen, so 
daß in der Regel die Decks einmal täglich frei sind.

(2) Auf den Lagerplätzen sind die Gegenstände 
sachgemäß zu lagern und besonders gegen Umfallen 
und Herabfallen zu sichern. An Wegen und Arbeits
plätzen sind hervorstehende Nägel, spitze Ecken 
und scharfe Kanten zu beseitigen.

§ 28
(1) Sprengarbeiten dürfen nur von sachverstän

digen und erfahrenen Personen unter Beachtung 
der sonstigen behördlichen Vorschriften vorgenom
men werden.

(2) Während der Sprengungen dürfen sich Un
beteiligte am Sprengort und in gefährlicher Nähe 
nicht aufhalten.

§ 29
(1) Das autogene Zerschneiden von Schiffswan

dungen, Schiffsteilen usw. darf nur von zuverläs
sigen und sachkundigen, mindestens 16 Jahre alten 
Personen ausgeführt werden, die mit den zum 
Schneiden dienenden Einrichtungen und deren Um
gang vertraut sind; Ungelernte (z. B. Lehrlinge)


